
Produkt 36.03.02 
Fahrschulen 

Produktbereich 36 
Straßenverkehr 

Produktgruppe 36.03 
Fahr- und Beförderungserlaubnisse 

Rechtsbindungsgrad/ 
Klassifizierung 

muss - soll / extern 
 
Verantwortliche Abteilung: 
36 - Straßenverkehr 
 
Beschreibung: 
Sicherung einer ordnungsgemäßen Fahrerlaubnisausbildung 
Zulassung geeigneter Personen, die im Rahmen der Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern 
verantwortlich tätig werden 
 
Zugehörige Leistungen: 
Erteilung von Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Fahrschulzweigstellen 
Erteilung von Erlaubnissen zur Ausübung der Fahrlehrertätigkeit 
Überwachung der Fahrschulen 
Überwachung des Aus- und Fortbildungsstandes der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer 
 
Auftragsgrundlage: 
Fahrlehrergesetz 
 
Zielgruppen: 
Fahrschulinhaber 
Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer 
 
Ziele: 
jährliche Überprüfung von >= 30%*) der Fahrschulen 
*)Fahrschulen sind alle zwei, wenn keine Beanstandungen bei der letzten Überprüfung zu verzeichnen waren, alle  
  vier Jahre zu prüfen. Durchschnitt ca. 30% pro Jahr zu überprüfen. 
 
Kennzahlen zur Zielerreichung: 

 Plan 
2008 

Plan 
2009 

Plan 
2010 

Plan 
2011 

überprüfte Fahrschulen 18 18 18 18 
überprüfte Zweigstellen 13 13 13 13 
 
Grundzahlen: 

 Plan 
2008 

Plan 
2009 

Plan 
2010 

Plan 
2011 

Fahrschulen insgesamt *)  57 57 57 57 
Zweigstellen insgesamt *) 43 43 43 43 
*) Stand: Nov..07 


